
Pädagogische Hochschule Wallis 4.2-4215

Weisung für die Evaluation der 
Grundausbildung (Kindergarten und 
Primarstufe)

Vom 1. September 2015 (Stand 1. September 2015)

Die Direktion der PH-VS

Eingesehen das Gesetz über die Pädagogische Hochschule Wallis (PH-VS) 
vom 4. Oktober 1996, insbesondere Art. 14,

eingesehen die Verordnung über Aufnahme und Grundausbildung an der 
Pädagogischen Hochschule (VOPH) vom 14.  August  2002,  insbesondere 
Art. 17, 18, 22, 22bis und 23,
eingesehen das Reglement über das Rahmenausbildungsprogramm für die 
Grundausbildung der Pädagogischen Hochschule Wallis (PH) vom 12. März 
2003,

beschliesst1)

1 Allgemeine Grundsätze

Art.  1 Vergabe der Kreditpunkte

1 Für die gesamte Ausbildung werden 180 Kreditpunkte vergeben.
2 Ein Kreditpunkt steht für 30 Arbeitsstunden, einschliesslich der Unterrichts-
stunden an der Bildungseinrichtung.
3 Die Anzahl Kreditpunkte für jede Lernveranstaltung und jedes Praktikum ist 
in den Anhängen zum Reglement über das Rahmenausbildungsprogramm 
für  die  Grundausbildung  der  Pädagogischen  Hochschule  Wallis  (PH-VS) 
vom 12. März 2003 festgelegt.
4 Die Evaluation erfolgt grundsätzlich mit den Bewertungen A, B, C, D, E er-
reicht oder F nicht erreicht bei Lernveranstaltungen und Abschlussprüfungen 
und mit erreicht oder nicht erreicht bei Praktika.

1) In der vorliegende Weisung gilt jede Bezeichnung der Person, des Status oder der 
Funktion in gleicher Weise für Mann oder Frau.
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5 Die Studierenden, welche die Evaluationskriterien der Lernveranstaltungen 
und der Praktika gemäss Festlegung der Lehrpersonen der PH-VS erfüllen, 
erhalten die für jede Lernveranstaltung oder jedes Praktikum vorgesehenen 
Kreditpunkte.

Art.  2 Allgemeine Evaluationsgrundsätze

1 Voraussetzung für jegliche Evaluation ist die fristgerechte Einreichung der 
Arbeiten oder Berichte, eine von der Lehrperson bzw. dem Praktikumsver-
antwortlichen als ausreichend bewertete redaktionelle Qualität der schriftli-
chen Arbeiten sowie die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen und Prakti-
ka.
2 Erfolgt keine Validierung der Voraussetzungen, wird die Evaluation F ver-
geben.
3 Die Ziele einer jeden Lehrveranstaltung bzw. eines jeden Praktikums wer-
den  von  den  Lehrpersonen  oder  Praktikumsverantwortlichen  der  beiden 
Standorte ausgearbeitet und den Studierenden zu Beginn jedes Semesters 
mitgeteilt.

2 Evaluation der Lehrveranstaltungen

Art.  3 Zeitplan der Evaluation

1 Die Evaluation für jede Lehrveranstaltung findet grundsätzlich am Semes-
terende statt. Auf begründeten Antrag des Studierenden kann der Studien-
gangsleiter eine Verschiebung der Evaluation bis spätestens Ende des fol-
genden Semesters erlauben.
2 Die Arbeiten werden von den Studierenden im Sekretariat des Standorts, 
an dem sie studieren, oder gemäss den Anweisungen der Lehrperson einge-
reicht. Das Sekretariat vermerkt darauf das Eingangsdatum.
3 Mit Zustimmung des Studiengangsleiters können mehrere Lehrveranstal-
tungen,  die  miteinander  in  engem Zusammenhang  stehen  und  in  unter-
schiedlichen Semestern erteilt werden, durch eine gemeinsame Evaluation 
erfasst werden.
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Art.  4 Definition der Form und der Ziele

1 Die Evaluation kann in Abhängigkeit vom Inhalt der Lehrveranstaltung in 
unterschiedlichen Formen erfolgen: schriftliche oder mündliche Prüfung, For-
schungsarbeit, Hausarbeit, Bericht usw. Die Studierenden werden in jedem 
Fall zu Beginn des Semesters über die angewandte Evaluationsmethode in-
formiert.
2 Die Ziele, die Beschreibung, die Struktur der Lehrveranstaltung, die Modali-
täten der Schlussevaluation sowie die Fristen für die Abgabe der Arbeiten 
werden in der Beschreibung für die Lehrveranstaltung festgelegt, welche die 
Lehrpersonen spätestens zu Semesterbeginns beim Studiengangsleiter ein-
reichen müssen.

Art.  5 Evaluationskriterien

1 Für jede Lehrveranstaltung erstellen die Lehrpersonen einen Kriterienras-
ter,  welcher die Beurteilungskriterien eindeutig definiert,  die eine Vergabe 
der Bewertungen A bis F ermöglichen.
2 Durch ihn ist die Mindestpunktzahl für sämtliche von den Studierenden ge-
forderten Arbeiten explizit definiert.
3 Für jede Lehrveranstaltung wird eine einzige abschliessende Beurteilung 
pro Studierenden in der Datenbank der PH-VS registriert.

3 Evaluation der Praktika

Art.  6 Allgemeine Grundsätze

1 Für  jedes Praktikum erfolgt  eine summative Evaluation (Bewertung «er-
reicht» oder «nicht erreicht»).
2 Im Abschlussverfahren wird die Berufspraktische Prüfung mit den Bewer-
tungen A bis F durchgeführt.
3 Das Evaluationsverfahren für die Praktika ist im Dokument «Allgemeine In-
formationen zu den Praktika» festgelegt.
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Art.  7 Evaluationsmodalitäten für die Praktika

1 Die Basiskriterien (BK) und die themenspezifischen Kriterien (TK), die am 
Ende eines jeweiligen Praktikums erwartet werden, sind im Einschätzungs-
bogen festgelegt.

a) Die BK werden aus den Standesregeln der Berufsverbände, des Syn-
dicat des enseignants romands (SER) und des Dachverbands Lehre-
rinnen und Lehrer Schweiz (LCH) abgeleitet; sie sind für alle Praktika 
gleich und werden mit «erreicht» oder «nicht erreicht» bewertet.

b) Die TK stützen sich auf die Kompetenzen, die in der Referenzliste 
der Kompetenzen für die Grundausbildung für den Unterricht im Kin-
dergarten und in der Primarstufe an der PH-VS festgelegt sind. Sie 
unterscheiden sich für die jeweiligen Praktika je nach spezifischem 
Praktikumsthema und ermöglichen es dem Studierenden, schrittwei-
se alle erwarteten beruflichen Handlungskompetenzen zu erwerben. 
Die SOFT-Analyse (++, +, -, - -) ermöglicht die Evaluation der beste-
henden Ressourcen beim Studierenden und allfälliger Schwierigkei-
ten bei der Arbeit.

2 Die Praktikumslehrperson (PLP), der PH-Besucher und der Praktikant fül-
len denselben Einschätzungsbogen aus.
3 Der Einschätzungsbogen der PLP und des PH-Besuchers ermöglichen ei-
ne Validierung des Praktikums. Der Einschätzungsbogen des Studierenden 
hat in erster Linie formativen Charakter, gilt aber auch summativ und kann 
mit einem F oder «nicht erreicht» bewertet werden, wenn eines der folgen-
den Kriterien nicht erfüllt ist: Einhaltung der Fristen, Qualität des schriftlichen 
Ausdrucks  und  schriftliche  Ausarbeitung  eines  kohärenten  persönlichen 
Ausbildungsziels.
4 Die Validierung des Praktikums und die Vergabe der entsprechenden Kre-
ditpunkte erfolgt, wenn die drei Berichte (PLP, PH-Besucher und Studieren-
der) positiv evaluiert wurden und wenn alle BK erworben sind.
5 Wenn ein TK doppelt negativ (- -) bewertet wurde, wird das Praktikum vali-
diert, aber für dieses TK muss dann im folgenden Praktikum eine Regulie-
rung erfolgen.
6 Das Praktikum wird nicht validiert, wenn:

a) eines oder mehrere BK mit «nicht erreicht» bewertet wurde/n;
b) ein TK, für das aufgrund des vorherigen Praktikums eine Regulierung 

erfolgen musste, erneut doppelt negativ (- -) bewertet wurde;
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c) 2 oder mehr TK pro Bericht (PLP oder PH-Besucher) doppelt negativ 
(- -) bewertet wurden. In diesem Fall kann die Berufspraktische Kom-
mission des Standorts auf Vorlage eines Berichts durch den Prakti-
kumsverantwortlichen entscheiden, das Praktikum zu validieren.

7 Es werden keine Kreditpunkte für  das Praktikum 6 vergeben,  wenn die 
Berufspraktische Prüfung nicht bestanden wurde.
8 Die Berufspraktische Kommission des Standorts tritt am Ende jeden Se-
mesters zusammen. Sie diskutiert die Einzelfälle und validiert die Ergebnis-
se des Semesters.

4 Ergebnisse

Art.  8 Bekanntgabe der Ergebnisse

1 Die Ergebnisse werden nach dem festgelegten Verfahren durch die Lehr-
personen in der Datenbank registriert.
2 Die Ergebnisse werden den Studierenden an jedem Semesterende durch 
Zusendung der Übersichtstabelle mitgeteilt.
3 Die Evaluationen und Informationen betreffend die Studierenden werden 
keinen externen Personen mitgeteilt.
4 Im Falle  eines Antrags auf  erneute Überprüfung des Ergebnisses einer 
Evaluation für eine Lehrveranstaltung oder ein Praktikum befolgt der Studie-
rende den Dienstweg.
5 Die Übersichtstabelle mit den erhaltenen Kreditpunkten wird jedem Studie-
rende am Ende des Semesters und am Ende des Studiums ausgehändigt.

Art.  9 Regulierungen/Nichtbestehen

1 Regulierungen erfolgen zwingend an dem Standort, an dem die Lehrveran-
staltung oder das Praktikum besucht wurde.
2 Im Falle einer Bewertung einer Lehrveranstaltung mit «ungenügend» (F) 
entscheidet die Lehrperson individuell über die Form der von dem Studieren-
den  geforderten  Regulierung.  Die  diesbezüglichen  Informationen  werden 
dem betroffenen Studierenden (mit im Anhang beigefügtem Kriterienraster) 
postalisch mitgeteilt. Dieses Schreiben wird in der Datenbank hinterlegt.

5



4.2-4215 Pädagogische Hochschule Wallis

3 Im Fall einer Evaluation eines Praktikums mit «nicht erreicht» wird dieses 
grundsätzlich vollständig wiederholt. Dies wird dem Studierenden postalisch 
mitgeteilt. Dieses Schreiben wird in der Datenbank hinterlegt.
4 Gemäss Artikel 18 Absatz 3 der VOPH kann der Studierende zwei Mal zur 
Evaluation für eine Lehrveranstaltung oder ein Praktikum antreten.
5 Wird  ein  endgültiges  Nichtbestehen  festgestellt,  informiert  der  Studien-
gangsleiter den betreffenden Studierenden und die Direktion hierüber.
6 Eine Entscheidung des Nichtbestehens wird dem betroffenen Studierenden 
durch die Direktion per Einschreiben mitgeteilt.

5 Abschlussverfahren und Bedingungen für das Bestehen

Art.  10 Abschlussverfahren

1 Gemäss Artikel 22 Absatz 1 der VOPH umfasst das Abschlussverfahren 
folgende Elemente:

a) Verfechtung der Diplomarbeit;
b) Bewertung des berufspraktischen Unterrichts;
c) Kritische Präsentation des Portfolios.

Art.  11 Die Diplomarbeit

1 Jeder Standort ist für die Organisation der Verfechtungen der Diplomarbei-
ten sowie die Ernennung des internen Lektors und des externen Experten 
gemäss VOPH zuständig.
2 Die Einzelheiten betreffend die Ausarbeitung, Verfechtung und Evaluation 
der Diplomarbeit sind im Dokument «Leitfaden für die Diplomarbeit der PH-
VS» festgelegt.

Art.  12 Evaluation der berufspraktischen Tätigkeit

1 Jeder Standort ist für die Organisation der Berufspraktischen Prüfung und 
für die Ernennung der Expertenkommission gemäss VOPH zuständig.
2 Die Organisation der Berufspraktischen Prüfung erfolgt nach den Modalitä-
ten, die im Ad-hoc- Dokument «Berufspraktische Prüfung» festgelegt sind.
3 Der Studierende ist alleine zuständig für die Planung und Gestaltung sei-
nes Unterrichts, der während der Berufspraktischen Prüfung evaluiert wird.

6



Pädagogische Hochschule Wallis 4.2-4215

4 Das Datum der Prüfung sowie die Zusammensetzung der Expertenkom-
mission werden dem Studierenden grundsätzlich spätestens zwei Wochen 
vor der Prüfung mitgeteilt.
5 Die Expertenkommission ist aufgerufen, in geschlossener Sitzung auf der 
Grundlage von Ad-hoc- Evaluationsformularen, die von der PH-VS ausgege-
ben werden, zu beraten.

Art.  13 Die kritische Präsentation des Portfolios

1 Jeder Standort ist für die Organisation der kritischen Präsentation des Port-
folios durch die Studierenden und für die Ernennung der Expertenkommissi-
on gemäss VOPH zuständig.
2 Die kritische Präsentation des Portfolios, die auf die Berufspraktischen Prü-
fung folgt, verläuft gemäss den Modalitäten des Ad-hoc-Dokuments «Kriti-
sche Präsentation des Portfolios».
3 Die Expertenkommission ist aufgerufen, in geschlossener Sitzung auf der 
Grundlage von Ad-hoc- Evaluationsformularen, die von der PH-VS ausgege-
ben werden, zu beraten.

Art.  14 Bekanntgabe der Ergebnisse

1 Der PH-Vertreter einer jeden Expertenkommission reicht binnen der vom 
Studiengangsleiter  festgelegten  Fristen  im  Sekretariat  des  Standorts  des 
evaluierten Studierenden die Ad-hoc- Evaluationsformulare ein, die von je-
dem Mitglied der Expertenkommission unterzeichnet sind; diese werden im 
System hinterlegt.
2 Die Endergebnisse werden den Studierenden erst mitgeteilt, nachdem die 
Prüfungskommission getagt hat.
3 Artikel 23 der VOPH legt das Verfahren für den Fall des Nichtbestehens 
von einem oder mehreren Prüfungsteilen des Abschlussverfahrens fest.

6 Diplom

Art.  15 Besondere Vermerke

1 Die erwarteten Zertifizierungen für die L2 und L3, die während der PH-Aus-
bildung erlangt wurden, werden in die Übersichtstabelle, welche mit dem Di-
plom einhergeht, eingetragen.
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2 Das Diplom der Studierenden, die aus ärztlich bescheinigten Gründen der 
Ausbildung in Sportdidaktik nicht folgen konnten, trägt den Vermerk: «Der 
Absolvent hat nicht an den Lehrveranstaltungen in Sportdidaktik teilgenom-
men».
3 Weitere besondere Vermerke können je nach Umständen durch die Direkti-
on auf dem Diplom verzeichnet werden.
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Änderungstabelle - Nach Beschluss

Beschluss Inkrafttreten Element Änderung CRS Fundstelle

01.09.2015 01.09.2015 Erlass Erstfassung -
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Änderungstabelle - Nach Artikel

Element Beschluss Inkrafttreten Änderung CRS Fundstelle

Erlass 01.09.2015 01.09.2015 Erstfassung -
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